
Schweizerisches Strafgesetzbuch Art. 321 (Stand 1. Januar 2014) 
 

Verletzung des Berufsgeheimnisses 
 
1.  Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach 
Obligationenrecht1 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, 
Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen sowie ihre 
Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes 
anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, 
werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft.2 
 
Ebenso werden Studierende bestraft, die ein Geheimnis offenbaren, das sie bei 
ihrem Studium wahrnehmen. 
 
Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung der 
Berufsausübung oder der Studien strafbar. 
 
2.  Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer 
Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten 
schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde 
offenbart hat. 
 
3.  Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über 
die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1 SR 220 
2 Fassung gemäss Art. 48 Ziff. 1 des Psychologieberufegesetzes vom 18. März 
2011, in Kraft seit 1. April 2013 (AS 2012 1929, 2013 915 975; BBl 2009 6897). 

 
 
 
 
 
Der Unterzeichnete bestätigt den Inhalt von Art. 321 StGB zur Kenntnis genommen zu haben und 
verpflichtet sich zur strikten Geheimhaltung aller Informationen aus der persönlichen Sphäre von 
Dritten, die er im Zusammenhang mit „Men’s Walk & Talk“ erhalten hat. 
 
 
 
Ort, Datum: ________________________ 
 
 
 
Name in Blockschrift: ______________________________________________- 
 
 
 
Unterschrift: ______________________________________________ 


